Innenministerium NRW

Düsseldorf, 18.05.2005

Das Innenministerium teilt mit:

Wer seine Rechte kennen will, hat in NRW jetzt eine neue Informationsquelle: Die Landesregierung bietet ab sofort das gesamte Landesrecht kostenfrei in einer Online-Datenbank an. "In unserer Zeit der elektronischen Medien ist dieser neue Service unverzichtbar. Er ist eine wichtige Ergänzung zum schon bestehenden Internet-Angebot des Landes", erklärte Innenminister Dr. Fritz Behrens heute in Düsseldorf. Der neue Service steht unter www.recht.nrw.de bereit. Das Angebot richtet sich an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.

Die Inhalte des neuen "Bürgerservice Landes-RECHT" werden halbjährlich jeweils im Juli und im Januar aktualisiert. Eine Volltextsuche in den Überschriften ist möglich. Daneben gibt es eine alphabetisch sortierte Liste der Gesetze und Verordnungen. Die einzige technische Voraussetzung ist ein Internetzugang. Die einzelnen Gesetze und Verordnungen sowie die Anlagen sind als pdf-Dateien einzelnen aufrufbar und können ausgedruckt werden. Eine Speicherung oder ein Download der einzelnen Dateien sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich.

Neben diesem neuen Angebot stehen weiterhin Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Landes im Internet auch tagesaktuell zur Verfügung. Dieses Angebot ist kostenpflichtig. Weitere Informationen dazu sind unter http://sgv.im.nrw.de erhältlich. Unter dieser Adresse kann auch kostenfrei ein Newsletter abonniert werden, der Interessenten am Tage des Erscheinens eines Gesetz- und Verordnungsblattes und eines Ministerialblattes per Mail über dessen Inhalt unterrichtet.

Sowohl die Sammlung des Gesetz- und Verordnungsblatts (SGV.NRW.) als auch die Sammlung der Landeserlasse (SMBl. NRW.) sind jeweils auch als CD-ROM erhältlich. Zweimal im Jahr wird eine aktualisierte Version herausgegeben, die einzeln oder im Abonnement erworben werden kann. Über das elektronische Angebot hinaus gibt es das nordrhein-westfälische Landesrecht selbstverständlich auch weiterhin in der bewährten gedruckten Form.

Weitere Internetangebote und Informationen unter www.im.nrw.de und www.service.nrw.de .

Möchten Sie keine weiteren Pressemitteilungen des Innenministeriums erhalten, dann melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten unter www.im.nrw.de/hom/15.htm ab oder senden Sie eine E-Mail an abo@im.nrw.de.

